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Amtliche Bekanntmachungen
Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemein-
de der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/Heins-
dorfergrund macht für die Gemeinde Heinsdorfergrund  
Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
für die Wahl zum Ortschaftsrat  in der Ortschaft 

Hauptmannsgrün am 09. Juni 2024
Der einheitliche Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 13. Juni 2024 das Wahlergebnis für die Wahl 
zum Ortschaftsrat in der Ortschaft Hauptmannsgrün entspre-
chend § 50 Absatz 3 SächsKomWO festgestellt.
Gemäß § 51 SächsKomWO wird das Wahlergebnis der Ort-
schaftratswahl in der Ortschaft Hauptmannsgrün der Gemein-
de Heinsdorfergrund hiermit öffentlich bekannt gemacht:
I. Wahlergebnis
Zahl der Wahlberechtigten: 607
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 444
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 21
Zahl der gültigen Stimmzettel: 423
Zahl der insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen: 762
Wahlbeteiligung: 73,1 %

Die von den Parteien und Wählervereinigungen sowie an-
deren wählbaren Personen erreichten Gesamtstimmen-
zahlen und somit ermittelten Sitze im Wahlgebiet:

Partei / Wählervereinigung Gesamtstimmenzahl Sitze
1 CDU – Offene Liste 758 4
2 Baier, Maik 1 0
3 Neumann, Marco 1 0
4 Schmidt, Patrick 1 0
5 Miszler, Janet 1 0

Zahlen der für die einzelnen Bewerber und anderen wähl-
baren Personen abgegebenen gültigen Stimmen:
1 CDU – Offene Liste
Lfd. 
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Dick, Babette Immobilienkauffrau 185
2. Pfeil, Nadine Produktdesignerin 110
3. Gruber, Christian selbst. Bauunternehmer 277
4. Walsmann, 

Hans-Georg
Ingenieur für 
Automatisierungstechnik 77

5. Lauenstein, Marko Industriemechaniker 109
2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Baier, Maik 1
2. Neumann, Marco 1
3. Schmidt, Patrick 1
4. Miszler, Janet 1

Es wurden folgende Bewerber und andere wählbare Per-
sonen gewählt:
1 CDU – Offene Liste
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Gruber, Christian selbst. Bauunternehmer 277
2. Dick, Babette Immobilienkauffrau 185
3. Pfeil, Nadine Produktdesignerin 110
4. Lauenstein, 

Marko Industriemechaniker 109
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Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihen-
folge:
1 CDU – Offene Liste 
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Walsmann, 
Hans-Georg

Ingenieur für 
Automatisierungstechnik 77

2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Baier, Maik 1
2. Neumann, Marco 1
3. Schmidt, Patrick 1
4. Miszler, Janet 1

II. Hinweis zur Einspruchsfrist
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 Kommunalwahl-
gesetz (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann von 
jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei dieser Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von 
zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Anga-
be des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 08523 Plauen erhoben werden.

Reichenbach im Vogtland, den 14.06.2024

___________________________________________________

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemein-
de der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/Heins-
dorfergrund macht für die Gemeinde Heinsdorfergrund  
Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
für die Wahl zum Ortschaftsrat in der Ortschaft 

Oberheinsdorf am 09. Juni 2024
Der einheitliche Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 13. Juni 2024 das Wahlergebnis für die Wahl 
zum Ortschaftsrat in der Ortschaft Oberheinsdorf entspre-
chend § 50 Absatz 3 SächsKomWO festgestellt.
Gemäß § 51 SächsKomWO wird das Wahlergebnis der Ort-
schaftratswahl in der Ortschaft Oberheinsdorf der Gemeinde 
Heinsdorfergrund hiermit öffentlich bekannt gemacht:

I. Wahlergebnis
Zahl der Wahlberechtigten: 328
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 225
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 0
Zahl der gültigen Stimmzettel: 225
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stim-
men:

503

Wahlbeteiligung: 68,6 %
Die von den Parteien und Wählervereinigungen sowie an-
deren wählbaren Personen erreichten Gesamtstimmen-
zahlen und somit ermittelten Sitze im Wahlgebiet:

Partei / Wählervereinigung Gesamtstimmenzahl Sitze
1 Gemeinsame Liste Ort-

schaftsrat Oberheinsdorf 502 4
2 Leidereiter, Tino 1 0

Zahlen der für die einzelnen Bewerber und anderen wähl-
baren Personen abgegebenen gültigen Stimmen:
1 Gemeinsame Liste Ortschaftsrat Oberheinsdorf
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Strandt, Anke Erzieherin 142
2. Gruschwitz, Doreen Bürokauffrau 57
3. Hofmann, Ralf Kfz-Meister 80
4. Hofmann, Torsten Zimmerermeister 112
5. Mothes, Kay Maurer 36
6. Löffler, Wolfgang Landwirt 75

2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Leidereiter, Tino 1
Es wurden folgende Bewerber und andere wählbare Per-
sonen gewählt:
1 Gemeinsame Liste Ortschaftsrat Oberheinsdorf
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Strandt, Anke Erzieherin 142
2. Hofmann, Torsten Zimmerermeister 112
3. Hofmann, Ralf Kfz-Meister 80
4. Löffler, Wolfgang Landwirt 75

Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihen-
folge:
1 Gemeinsame Liste Ortschaftsrat Oberheinsdorf
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Gruschwitz, Doreen Bürokauffrau 57
2. Mothes, Kay Maurer 36

2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Leidereiter, Tino 1

II. Hinweis zur Einspruchsfrist
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 Kommunalwahl-
gesetz (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann von 
jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei dieser Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von 
zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Anga-
be des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 08523 Plauen erhoben werden.

Reichenbach im Vogtland, den 14.06.2024
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Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihen-
folge:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Beisinger, Martina Hausfrau 92
2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Ehrler, Roland 2
2. Serve, Marion 1
3. Oettel, Torsten 1

II. Hinweis zur Einspruchsfrist
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 Kommunalwahl-
gesetz (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann von 
jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei dieser Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von 
zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Anga-
be des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 08523 Plauen erhoben werden.

Reichenbach im Vogtland, den 14.06.2024

 

___________________________________________________

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemein-
de der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/Heins-
dorfergrund macht für die Gemeinde Heinsdorfergrund  
Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
für die Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde  

Heinsdorfergrund am 09. Juni 2024
Der einheitliche Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 13. Juni 2024 das Wahlergebnis für die Wahl 
zum Gemeinderat der Gemeinde Heinsdorfergrund entspre-
chend § 50 Absatz 3 SächsKomWO festgestellt.
Gemäß § 51 SächsKomWO wird das Wahlergebnis der Ge-
meinderatswahl der Gemeinde Heinsdorfergrund hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht:
I. Wahlergebnis
Zahl der Wahlberechtigten: 1.627
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 1.161
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 35
Zahl der gültigen Stimmzettel: 1.126
Zahl der insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen: 3.238
Wahlbeteiligung: 71,4 %

Die von den Parteien und Wählervereinigungen erreich-
ten Gesamtstimmenzahlen und somit ermittelten Sitze im 
Wahlgebiet:

Partei / Wählervereinigung Gesamt-
stimmenzahl

% Sitze

1 Freie Wählergemeinschaft 
Heinsdorfergrund (FW) 2.365 73,0 9

2 CDU – Offene Liste 873 27,0 3

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemein-
de der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/Heins-
dorfergrund macht für die Gemeinde Heinsdorfergrund  
Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
für die Wahl zum Ortschaftsrat in der Ortschaft 

Unterheinsdorf am 09. Juni 2024
Der einheitliche Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 13. Juni 2024 das Wahlergebnis für die Wahl 
zum Ortschaftsrat in der Ortschaft Unterheinsdorf entspre-
chend § 50 Absatz 3 SächsKomWO festgestellt.
Gemäß § 51 SächsKomWO wird das Wahlergebnis der Ort-
schaftratswahl in der Ortschaft Unterheinsdorf der Gemeinde 
Heinsdorfergrund hiermit öffentlich bekannt gemacht:
I. Wahlergebnis
Zahl der Wahlberechtigten: 691
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 492
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 23
Zahl der gültigen Stimmzettel: 469
Zahl der insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen:

865

Wahlbeteiligung: 71,2 %
Die von den Parteien und Wählervereinigungen sowie an-
deren wählbaren Personen erreichten Gesamtstimmen-
zahlen und somit ermittelten Sitze im Wahlgebiet:

Partei / Wählervereinigung Gesamtstimmenzahl Sitze
1 Freie Wählergemeinschaft 

Heinsdorfergrund (FW) 861 4
2 Ehrler, Roland 2 0
3 Serve, Marion 1 0
4 Oettel, Roland 1 0

Zahlen der für die einzelnen Bewerber und anderen wähl-
baren Personen abgegebenen gültigen Stimmen:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Müller, Melanie Industriekauffrau 201
2. Beisinger, Martina Hausfrau 92
3. Dittes, Reiner Elektromonteur 223
4. Bretschneider, Steffi Postangestellte 192
5. Seidel, Matthias kaufmännischer

Angestellter 153
2 Weitere wählbare Personen - Einzelvorschläge
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Stimmen

1. Ehrler, Roland 2
2. Serve, Marion 1
3. Oettel, Torsten 1

Es wurden folgende Bewerber und andere wählbare Per-
sonen gewählt:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Dittes, Reiner Elektromonteur 223
2. Müller, Melanie Industriekauffrau 201
3. Bretschneider, Steffi Postangestellte 192
4. Seidel, Matthias kaufmännischer 

Angestellter 153
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2 CDU – Offene Liste
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Loos, Matthias Betriebswirt 66
2. Eckl, Jochen Architekt 62
3. Lauenstein, Marko Industriemechaniker 47
4. Pfeil, Stefan Leiter Produkt- und 

Werkzeugentwicklung 31

II. Hinweis zur Einspruchsfrist
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 Kommunalwahl-
gesetz (KomWG) Einspruch erhoben werden. Dieser kann von 
jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, 
auf die bei dieser Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von 
zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift unter Anga-
be des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 08523 Plauen erhoben werden.

Reichenbach im Vogtland, den 14.06.2024

___________________________________________________

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Ge-
meinde der Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/
Heinsdorfergrund macht für die  Gemeinde Heinsdorfer-
grund Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung

der Gemeinde Heinsdorfergrund über das Recht  
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung  

von Wahlscheinen für die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag 
am 01. September 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Wahlbe-
zirke der Gemeinde Heinsdorfergrund wird in der Zeit vom

12. August 2024 bis 16. August 2024
zu folgenden Öffnungszeiten
Montag, 12. August 2024 09:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 13. August 2024 09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 14. August 2024 geschlossen
Donnerstag, 15. August 2024 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 16. August 2024 09:00 – 13:00 Uhr
in der Stadt Reichenbach im Vogtland

Bürgerbüro
Markt 7
08468 Reichenbach im Vogtland

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Der Zugang zum Bürgerbüro ist nicht barrierefrei.
Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberech-
tigte von der Gemeinde einen Auszug aus dem Wähler-
verzeichnis über die zu ihrer oder seiner Person eingetra-
genen Daten verlangen. Jede oder jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer oder 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen glaubhaft zu

Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gül-
tigen Stimmen:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd. 
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Gruschwitz, Madlen Lehrerin 285
2. Sonntag, Elke Sicherheits-

ingenieurin 101
3. Badstübner, Marcus Prüfingenieur 218
4. Meichsner, Kevin Augenoptiker 402
5. Pohl, Karsten Betriebswirt 147
6. Hofmann, Torsten Zimmerermeister 530
7. Klötzer, Jörg Angestellter Landwirt-

schaft 231
8. Schröder, Stephan Rentner 75
9. Winter, Wilfried selbstständig 119
10. Bär, Jürgen Rentner 77
11. Dr. med. Greyerbiehl, 

Brigitte
Ärztin

180
2 CDU – Offene Liste
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Prenzel, Bernd Diplom-Ingenieur 
Bauwesen 243

2. Sturm, Christian Zimmerermeister 299
3. Junghänel, Matthias Dezernent 125
4. Loos, Matthias Betriebswirt 66
5. Eckl, Jochen Architekt 62
6. Pfeil, Stefan Leiter Produkt- und

Werkzeugentwicklung 31
7. Lauenstein, Marko Industriemechaniker 47

Es wurden folgende Bewerber gewählt:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd. 
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Hofmann, Torsten Zimmerermeister 530
2. Meichsner, Kevin Augenoptiker 402
3. Gruschwitz, Madlen Lehrerin 285
4. Klötzer, Jörg Angestellter 

Landwirtschaft
231

5. Badstübner, Marcus Prüfingenieur 218
6. Dr. med. Greyerbiehl, 

Brigitte
Ärztin 180

7. Pohl, Karsten Betriebswirt 147
8. Winter, Wilfried selbstständig 119
9. Sonntag, Elke Sicherheitsingenieurin 101

2 CDU – Offene Liste
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Sturm, Christian Zimmerermeister 299
2. Prenzel, Bernd Diplom-Ingenieur 

Bauwesen 243
3. Junghänel, Matthias Dezernent 125

Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihen-
folge:
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund (FW)
Lfd.
Nr.

Name, Vorname Beruf oder Stand Stimmen

1. Bär, Jürgen Rentner 77
2. Schröder, Stephan Rentner 75
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis 30. August 2024, 16:00 Uhr, 
bei der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland‚ Bürger-
büro, Markt 7 in 08468 Reichenbach im Vogtland mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine telefoni-
sche Antragstellung ist unzulässig. Die elektronische Bean-
tragung ist unter Angabe der Anschrift der/des Wahlberech-
tigten sowie Geburtsdatum oder die laufende Nummer laut 
Wählerverzeichnis für eine zweifelsfreie Identifikation an
buergerbuero@reichenbach-vogtland.de
möglich. Der auf der Internetseite www.reichenbach-vogt-
land.de unter dem Link Wahlen bereitgestellte Online-
Wahlscheinantrag kann ebenfalls bis zum

30. August 2024, 16:00 Uhr
genutzt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtig-
ter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor 
der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
sie oder er dazu berechtigt ist.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-
schlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert, oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-
ten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich, welches nur von den Bediensteten der Stadt Rei-
chenbach im Vogtland bedient werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl (12. August 2024 bis 16. August 2024), spätes-
tens am 16. August 2024 bis 13:00 Uhr, bei der Stadt-
verwaltung

Reichenbach im Vogtland, Bürgerbüro,
Markt 7 in 08468 Reichenbach im Vogtland

Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig sind oder mit einer körperlichen Beein-
trächtigung oder einer Behinderung können sich bei der 
Einlegung des Einspruchs der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 11. August 2024 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie oder er nicht Gefahr 
laufen will, ihr oder sein Wahlrecht nicht ausüben zu kön-
nen.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 3 Vogtland 3
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
- oder durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1. alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-

rechtigten,
5.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-

berechtigten,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis 
zum 11. August 2024) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 19 Absatz 1 der Lan-
deswahlordnung (bis zum 16. August 2024) versäumt 
haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Lan-
deswahlordnung oder Einspruchsfrist nach § 19 Ab-
satz 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeinde/Stadt gelangt ist.
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sich nach § 78 Absatz 3 Landeswahlordnung: Wählerver-
zeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über 
für ungültig erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der 
Bevollmächtigten sind nach Ablauf von sechs Monaten 
seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht die Landeswahl-
leiterin oder der Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein 
schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes an-
ordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen 
Ihnen folgende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbe-

zogene Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 15 Datenschutz-Grund-
verordnung)

- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichti-
gen personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsi-
sches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 
Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 
Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsge-
setz, Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz, Artikel 18 Datenschutz-
Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über 
das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und den Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 1 des Sächsi-
schen Wahlgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 
3 Landeswahlordnung, durch die Vorschriften über den 
Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis,  
§ 19 der Landeswahlordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmä-
ßig erfolgt, können Sie Beschwerden an die Sächsische 
Datenschutz- und Transparenzbeauftragte oder den 
Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftrag-
ten (Postanschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und 
Transparenzbeauftragte(r), Postfach 11 01 32, 01330 Dres-
den, E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Reichenbach im Vogtland, den 14.06.2024

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr ein-
geht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.

Datenschutzrechtliche Hinweise
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 

gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so wer-
den die in diesem Zusammenhang angegebenen, perso-
nenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. 
des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 der Landeswahl-
ordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt 
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins 
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in die-
sem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen 
Daten zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur 
Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 Absatz 2 
des Sächsischen Wahlgesetzes, §§ 22 bis 24 der Landes-
wahlordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung der 
bevollmächtigten Person, dass sie oder er nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme vertritt, die-
nen dazu, die der bevollmächtigten Person für die Bean-
tragung eines Wahlscheins bzw. die Berechtigung für den 
Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen zu 
prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 der Landeswahl-
ordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
ne, § 24 Absatz 7 der Landeswahlordnung, ein Verzeichnis 
über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 
1 der Landeswahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die 
Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landeswahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines 
Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine bevoll-
mächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen per-
sonenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemein-
de. Die Kontaktdaten der oder des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten sind: Stadtverwaltung Reichenbach 
im Vogtland, Markt 1 in 08468 Reichenbach im Vogtland, 
E-Mail: datenschutz@reichenbach-vogtland.de.

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein-
tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die 
Versagung des Wahlscheins empfängt die personenbezo-
genen Daten die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
(Postanschrift: Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 
08523 Plauen).

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit 
der Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse 
über erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für un-
gültig erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über 
die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet 
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sowie
• der Gemeinde Heinsdorfergrund

https://www.heinsdorfergrund.de/inhalte/gemeinde_
heinsdorfergrund/_inhalt/gemeindeverwaltung/bauleit-
planung/in-kraft/in-kraft

eingestellt sowie über das
• zentrale Landesportal Sachsen Bauleitplanung

www.bauleitplanung.sachsen.de
zugänglich gemacht.
Auf die Verletzung von Vorschriften sowie über die Rechtsfol-
gen nach § 215 BauGB wird hingewiesen.
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden:
o eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
o eine unter des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und
o nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Abs. 5 SächsGemO gelten Flächen-
nutzungspläne, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung des Flächennutzungsplanes nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Reichenbach im Vogtland, 07.06.2024

Henry Ruß
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Beschlusses  
zum Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.06.2024 den Lär-
maktionsplan (LAP) ohne Maßnahmen beschlossen.
Es wurde fachlich eingeschätzt und abgewogen, dass nach 
der Auswertung der Lärmbelastung dem Grunde nach in 
Heinsdorfergrund keine LAP ins Auge gefasst und auch kein 
externes Planungsbüro einbezogen werden muss.

Die Stadt Reichenbach im Vogtland macht zugleich als erfül-
lende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft zwischen 
der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland und der 
Gemeinde Heinsdorfergrund folgendes bekannt.

Ortsübliche Bekanntmachung
Der Genehmigung des Flächennutzungsplanes für das 
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Gro-
ßen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland und der Gemein-
de Heinsdorfergrund gemäß § 6 Abs. 5 BauGB
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.01.2024 und der Ge-
meinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft zwischen 
der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland und der Ge-
meinde Heinsdorfergrund hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
30.01.2024 den Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungs-
planen, entsprechend der Planzeichnung Stand 01/2024, für das 
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (Stadtgebiet Reichenbach 
im Vogtland und Gemeindegebiet Heinsdorfergrund) gefasst.
Gleichzeitig wurde die Begründung mit Umweltbericht sowie 
den Anlagen 1 bis 6 des Flächennutzungsplans Stand 01/2024 
für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft, (bestehend aus 
dem Gemeindegebiet der Stadt Reichenbach im Vogtland mit 
den Gemarkungen Reichenbach, Oberreichenbach, Cunsdorf, 
Rotschau, Friesen, Brunn, Schneidenbach, Mylau sowie Ober-
mylau und dem Gemeindegebiet der Gemeinde Heinsdorfer-
grund mit den Gemarkungen, Unterheinsdorf, Oberheinsdorf, 
Hauptmannsgrün) gebilligt.
Die Erteilung der Genehmigung durch das Landratsamt Vogt-
landkreis erfolgte mit Bescheid, Akz. 621.316-221-2024/3 FNP 
VG Rbch, vom 06.05.2024 und wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan 
wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan für das Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Großen Kreisstadt 
Reichenbach im Vogtland und der Gemeinde Heinsdorfer-
grund mit Begründung, Umweltbericht und der zusammen-
fassenden Erklärung
• in der Stadtverwaltung Reichenbach im Rathaus Markt 1, 

08468 Reichenbach im Vogtland, Fachbereich 2 Bau- und 
Stadtentwicklung, Zimmer 223, 2. Obergeschoss während 
der Öffnungszeiten

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr.
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
und
• in der Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund im Ge-

meindeamt Reichenbacher Straße 173, 08468 Heinsdor-
fergrund, OT Oberheinsdorf während der Öffnungszeiten

Montag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr.
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag geschlossen
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Der wirksame Flächennutzungsplan mit Begründung, Umwelt-
bericht und zusammenfassenden Erklärung (§ 6a Abs. 1 BauGB) 
wird ergänzend nach § 6a Abs. 2 auch im Internet unter
• der Stadt Reichenbach im Vogtland

https://www.reichenbach-vogtland.de/bauen-wohnen/
stadtplanung/bauleitplanung/flaechennutzungsplan/



Seite 9RAUMBACHBOTE Freitag, 28. Juni 2024

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 2.655,78
Zinsen 0,00
Miete 0,00
Gesamt 2.655,78

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 

9 h
in €

Kindergarten 
9 h
in €

Hort 
6 h
in €

Gesamtaufwendungen
 je Platz und Monat 33,17 13,82 7,46

Amtliche Bekanntmachung
Schulbeginn
Montag, 05. August 2024
Grundschule Hauptmannsgrün 07:55 Uhr
Aufnahme der Schulanfänger
Samstag, 03. August 2024
Gemeindezentrum Heinsdorfergrund 
(Oberheinsdorf ) 10:00 Uhr 

Gemeinde 
Heinsdorfergrund

Aus dem Gemeinderat

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
 am 13.05.2024

Beschluss zur Sanierung der ehemaligen KAP-Straße in Rich-
tung der Feld- und Forstflächen westlich von Oberheinsdorf, 
Teil des Flurstücks-Nr. 121/3 der Gemarkung Oberheinsdorf 
im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren und Beauftra-
gung der notwendigen Baugrunduntersuchung
VII/2024/0218/HDGGR
Beschluss-Nr.: 14/24
Der Gemeinderat beschließt, die ehemalige KAP-Straße in Rich-
tung der Feld- und Forstflächen westlich von Oberheinsdorf, Teil 
des Flurstücks-Nr. 121/3 und 122/1 der Gemarkung Oberheins-
dorf, im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens zu sanieren. 
Die dafür notwendige Baugrunduntersuchung wird beauftragt.

Somit wurde im Rahmen des Ermessens der Gemeinde von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei nicht relevanten oder gar 
keinen Betroffenheiten einen vereinfachten Lärmaktionsplan 
ohne Maßnahmen zu beschließen und damit auf eine Festle-
gung von Maßnahmen zur Lärmminderung zu verzichten.
Die als Anlage zum Beschluss beigefügte Berichterstattung 
stellt nunmehr den vereinfachten Lärmaktionsplan ohne 
Maßnahmen der Gemeinde Heinsdorfergrund dar. Diese Be-
richterstattung stellt gleichzeitig den von der EU-Kommis-
sion geforderten Mindestinhalt dar, welcher bis spätestens 
18.07.2024 an das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) übermittelt werden muss.
Nähere Informationen finden Sie unter https://www.heinsdor-
fergrund-vogtland.de/inhalte/gemeinde_heinsdorfergrund/
inhalt/gemeindeverwaltung/laermaktionsplan/laermakti-
onsplan-website oder in der Stadtverwaltung Reichenbach, 
Markt 1, Sachgebiet Stadtplanung in 08468 Reichenbach.
In einem wiederkehrenden 5-Jahres-Zyklus sind die Gemein-
den zur Erstellung von Lärmkarten und einer Lärmaktionspla-
nung gemäß europäischer und nationaler Rechtsvorschriften 
verpflichtet. Die nächste Lärmkartierung steht im Jahr 2027 so-
wie die Fortschreibung des Lärmaktionsplans im Jahr 2029 an.

Heinsdorfergrund, den 11.06.2024

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG der 
Gemeinde Heinsdorfergrund für das Jahr 2023

1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und 
Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

erforderliche
Personalkosten 1.052,87 438,69 236,89
erforderliche
Sachkosten 255,45 142,23 84,85
erforderliche
Personal- und 
Sachkosten 1.308,32 580,92 321,74

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Per-
sonal- und Sachkosten (zum Beispiel 6 h-Betreuung im Kinder-
garten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und 
Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

vor SVJ* im SVJ*
Landeszuschuss 271,07 271,07 271,07 180,72
Elternbeitrag
(ungekürzt) 223,40 135,63 135,63 75,34
Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil 
freier Träger) 813,85 174,22 174,22 65,68

*SVJ-Schulvorbereitungsjahr

Wann erscheint die nächste 
Ausgabe? Scan mich!

Ihr Amt- und Informationsblatt 
Heinsdorfergrund
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Informationen

Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer!
Ein herzliches Dankeschön allen Wahlhelferinnen und Wahl-
helfern, die durch ihre Mitarbeit in den 3 Wahllokalen der 
Gemeinde Heinsdorfergrund zum Gelingen der Wahlen zum 
Europäischen Parlament, der Gemeinderats- und Ortschafts-
ratswahlen und der Kreistagswahlen beigetragen haben.

Gemeinderat und Ortschaftsräte -  
5 Jahre für unsere Gemeinde

Danke an alle mitwirkende Gemeinderäte und Ortschaftsräte 
für die fruchtbare Zusammenarbeit!!!
Im den vergangenen 5 Jahren der gemeinsamen Anstrengun-
gen im Rahmen unserer Ratsarbeit im Gemeinderat und den 
Ortschaftsräten, zum Wohle unserer Gemeinde, wurde wieder 
viel geschafft und einiges auf den Weg gebracht. Ohne das 
Engagement und die gemeinsamen Anstrengungen wäre Vie-
les nicht möglich gewesen.
Das haben wir gemeinsam geschafft:
- Fertigstellung der Außenanlagen der Grundschule,
- Aufstellung Flächennutzungsplan,
- Durchsetzung der Belange der Gemeinde beim Verfahren 

zum Bau 110kV-Leitung,
- gemeinsam mit dem Kindergemeinderat wurden wir 

simul+-Preisträger mit dem Projekt „Kinderküche“,
- 700-Jahr-Feier Ober- und Unterheinsdorf,
- Aufstellung einer Baumschutzkommission sowie Überar-

beitung Baumschutzsatzung,
- Schwierige Haushaltsaufstellung im vergangenen Jahr so-

wie
- Aufstellung Brandschutzbedarfsplan.
Auf den Weg gebracht haben wir:
- Umbau der Aula in der Grundschule,
- Neubau Gerätehaus und
- Straßenbaumaßnahmen.
Die besondere Stärke der gemeinsamen Ratsarbeit lag in der 
Sachlichkeit und der sehr konstruktiven Zusammenarbeit. Der 
rote Faden, das Engagement für unseren Ort, wurde nie ver-
loren.
Auch bei unterschiedlicher Meinung wurde immer ein Kon-
sens im Sinne des Ortes gesucht und gefunden.
Aus den Reihen der Räte konnten viele Entscheidungen mit 
Kompetenz und gesunden Menschenverstand herbeiführt 
werden.
Besonders bemerkenswert waren die Begegnungen des Ge-
meinderates mit unseren Kindergemeinderäten auf Augenhö-
he. Viele Impulse wurden mit Kräften unterstützt.
Einige unserer engagierten Gemeinde- und Ortschaftsräte 
ziehen sich aus den Gremien zurück und werden sich nicht 
mehr zur Wahl stellen. Diesen aber auch allen anderen an die-
ser Stelle ein großer Dank für den Einsatz im Interesse unseres 
Ortes.
Weiter geht es nach der Kommunalwahl mit der Konstituie-
rung des neuen Gemeinderates und der Ortschaftsräte.
Vielen Dank auch an alle, die sich zur Wahl stellen und bereit 
sind mitzuarbeiten.

Eure Ehrenamtliche Bürgermeisterin
Marion Dick

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung am 
03.06.2024

Beschluss zur Annahme von Spenden
VII/2024/0222/HDGGR
Beschluss-Nr.: 16/24
Der Gemeinderat beschließt die Annahme folgender Spenden:
Zweirad-Hering – 
Meisterbetrieb

257,80 € Sachspende - Preise für Ge-
winnspiel Rad- und Gemein-
defest am 11.08.2024

Beschluss über die Mitgliedschaft im Tourismusverband 
Vogtland e.V.
VII/2024/0221/HDGGR
Beschluss-Nr.: 17/24
Der Gemeinderat beschließt den Beitritt der Gemeinde Heinsdor-
fergrund in den Tourismusverband Vogtland e.V. ab 01.07.2024.

Interessenbekundung zur Teilnahme an der Landesbe-
schaffung von Löschgruppenfahrzeugen
VII/2024/0224/HDGGR
Beschluss-Nr.: 18/24
Der Gemeinderat beschließt und ermächtigt die Bürgermeis-
terin zur Interessenbekundung zur Teilnahme an der Lan-
desbeschaffung von Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen 
10 für die Feuerwehr der Gemeinde Heinsdorfergrund mit 2 
Fahrzeugen.

Beschluss zur Aufstellung eines vereinfachten Lärmakti-
onsplanes ohne Maßnahmen
VII/2024/0219/HDGGR
Beschluss-Nr.: 19/24
Der Gemeinderat beschließt einen vereinfachten Lärmakti-
onsplan ohne Maßnahmen.

Vorhaben- und Ermächtigungsbeschluss zur Baumaßnah-
me „Sanierung Grundschule Hauptmannsgrün Bauab-
schnitt 7.1 - Umbau Aula“
VII/2024/0220/HDGGR
Beschluss-Nr.: 20/24
1. Der Gemeinderat beschließt die Baumaßnahme „Sanie-

rung Grundschule Hauptmannsgrün Bauabschnitt 7.1 - 
Umbau Aula“ gemäß den Ausführungen in der Sach- und 
Rechtslage.

2. Der Gemeinderat ermächtigt die Bürgermeisterin für die 
Lose Bauhauptleistung, Elektroinstallation, Sanitär und 
Heizung eine Auftragserteilung durchzuführen mit dem 
Ziel, die Bauarbeiten ab Anfang Juli 2024

zu beginnen.

Beschluss zum Verkauf der Flurstücke Nr. 500/2 und 500/3 
Gemarkung Unterheinsdorf
VII/2024/0223/HDGGR
Beschluss-Nr.: 21/24
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der Flurstücke Nr. 
500/2 und 500/3 der Gemarkung Unterheinsdorf, gelegen an 
der Waldstraße, in Größe von insgesamt 13.033 m², zum Kauf-
preis von 12.642 €.
Der Eigentümer ist im Kaufvertrag zu verpflichten, dass Flä-
chennaturdenkmal „Schmalzbachgrund“ zu erhalten und 
Pflegemaßnahmen mit dem Landratsamt Vogtlandkreis Ge-
schäftsbereich II, Amt für Umwelt, Sachgebiet Naturschutz 
abzustimmen. Durch das Fachamt der Stadtverwaltung 
Reichenbach/Vogtl. ist zu prüfen, ob diese Sachverhalte als 
Dienstbarkeit für die Gemeinde im Grundbuch eingetragen 
werden können.
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Umbau der Aula beginnt in den Sommerferien - 
Jetzt kann es endlich losgehen!

Der alte Sportraum in der Grundschule wird umgebaut. Es 
entsteht eine Aula und unsere Kinderküche.
Die Baumaßnahmen beginnen in der Sommerferien. Zum 
Glück wurde das Risiko, schon im Februar mit der Vorberei-
tung der Baumaßnahmen begonnen zu haben, belohnt. Denn 
zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht sicher, ob wir die 
Fördermittel zur Finanzierung bekommen. Zwischenzeitlich 
liegt die Fördermittelzusage von der SAB vor.
Mit der Baumaßnahme werden wir auch in die Lage versetzt, 
dass tolle Preisgeld in Höhe von 100.000,- Euro vom simul+ 
Mitmachfonds für unser Schulprojekt „Wir kochen selbst und 
essen gesund!“ umzusetzen.
Die Kinder der GTA Kunst mit Frau Georgi als Leiterin haben 
über das Konzept der Kinderküche beraten. Die farbliche Ge-
staltung steht: Es wird blau, grün und gelb geben.
Mit den tollen simul+ Mitmachfonds - Projektausschreibun-
gen kommen die Gelder direkt in den Kommunen, den Verei-
nen und in vielen weiteren Bereichen an. Hoffentlich können 
wir auch noch nach der Landtagswahl im September auf die-
ses tolle Programm zurückgreifen.

Eure BMin
Marion Dick

Kindergemeinderat fragt an: Warum fahren in 
unserer Siedlung manche Autos so schnell?

Die Kinder in der Schmalzbachsiedlung und am Malzen Berg 
müssen die Straße „Friedhofsweg“ als Schulweg zur oder von 
der Haltestelle an der Reichenbacher Straße nutzen. Sie fürch-
ten sich manchmal, weil einige Autos sehr schnell unterwegs 
sind und rücksichtslos fahren.
Das Ordnungsamt Reichenbach hat das zum Anlass genom-
men und das Fahrverhalten in 4 Bereichen des Friedhofswe-
ges in einem Zeitraum von 2 Wochen geprüft.
Es wurde festgestellt, dass sich die überwiegende Anzahl der 
Autofahrer an die Richtgeschwindigkeit von 30 km/h halten. 
Vor allem im letzten Drittel in Richtung Schmalzbachsiedlung, 
außerhalb des bebauten Bereiches wurden eine höhere An-
zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.
Festzustellen ist aber auch, dass es sich dabei auch um unsere 
Anwohner in den Wohngebieten handeln muss.
Darum: „Bitte achtet auf eure Kinder. Übt Rücksicht und 
achtet auf eure Geschwindigkeit!“
Im Interesse der Sicherheit für unsere Kinder werden wir trotz-
dem unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen veranlassen.

Ihre ehrenamtliche Bürgermeisterin

WICHTIGER HINWEIS – ZUSTELLUNG  
Raumbachbote

Liebe Anwohner und Firmeninhaber der Gemeinde,
die LINUS WITTICH KG teilte der Gemeinde mit, dass die Zu-
stellung des Raumbachboten ab September 2024 aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften durch den beauftragen Zusteller, die 
Deutsche Post AG, nicht mehr an WERBEVERWEIGERER erfol-
gen kann. In diesen Fällen können Sie gerne in der Gemeindever-
waltung vorbeikommen und sich ein aktuelles Exemplar abholen.

Ihre Gemeindeverwaltung

Aufwertung der Gemeinschaftsgrabanlage  
Friedhof Unterheinsdorf

In die Umgestaltung der Gemeinschaftsgrabanlage wurden 
ca. 17.000 € und ein Menge Manpower unserer Bauhofmitar-
beiter investiert. Damit hat das Arial der Gemeinschaftsgrab-
anlage und das des gesamten Friedhofs eine unübersehbare 
Aufwertung erhalten. In einem pietätvollen und dem Anlass 
entsprechenden Umfeld wird eine Bestattung der Verstorbe-
nen nun ermöglicht.
Begonnen hat die Maßnahme bereits mit der Rodung der völ-
lig zugewucherten Fläche am Weg zur Trauerhalle durch den 
Bauhof. Die alten Steinmauern wurden abgebrochen und der 
Bereich angehoben sowie eingeebnet. Die Gestaltung des 
Areals mit der Steinumfassung und den Stelen erfolgte durch 
die Firma Hollerung aus Reichenbach in bewährter, hochwer-
tiger Qualität.
Bei der Koordinierung der Maßnahmen hat der Gemeinde das 
Fachamt der Stadt Reichenbach, mit Herrn Krauß an der Spitze 
super unterstützt.
Vielen Dank an alle Beteiligten am Projekt. Von den Bürgerin-
nen und Bürger wird das neuen Ambiente sehr ansprechend 
und positiv wahrgenommen.

Ihre Ehrenamtl. Bürgermeisterin

Immer wieder ...
Das ist Scheiße! Das auch!

Anzeigenwerbung

online buchen: anzeigen.wittich.de
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Nach den sehr interessanten Gesprächen im Gemeindesaal 
ging es für die zweite Klasse weiter zum Landwirtschaftsbe-
trieb Löffler.
Hier lernten die Kinder viel über die heimische Rindfleisch-
zucht kennen. Sie besuchten den Kuhstall mit den Jungbullen 
und auch die Weide mit den Mutterkühen und ihren Kälbern.

Am Schluss konnten die Kinder auch noch einen Blick in das 
große Kühlhaus werfen, in dem die geschlachteten Rinder auf 
ihre Weiterverarbeitung warten. Sie bekamen einen Eindruck 
davon, wie viel Arbeit und Herzblut in unserem heimischen 
Rindfleisch steckt.
Vielen Dank hier an Familie Löffler für die kindgerechte Füh-
rung und Verköstigung vor Ort.
Die erste Klasse war nach der Besichtigung des modernen 
Landwirtschaftsbetriebs auf heimatgeschichtlichen Pfaden 
unterwegs. So erfuhren sie von Christine Müller (Mitglied 
des Heimatvereins) im Traditionskabinett, wie ein Telefon 
mit Wählscheibe funktionierte, probierten eine mechanische 
Schreibmaschine aus und durften auf einer alten Schulbank 
platznehmen. Natürlich mussten sie hier kerzengerade sitzen 
– zum Glück keine ganze Stunde lang. Frau Müller beantwor-
tete außerdem viele Fragen zu noch weiteren Utensilien aus 
der „guten alten Zeit“ ausführlich und geduldig. Auch bei ih-
rem Mann Siegmar im Museumsturm staunten nicht nur die 
kleinen, sondern auch die großen Wanderer über die „Schät-
ze“ aus der Fauna - vom winzigen Buchdrucker bis zum Elch, 
die er mit ganz viel Herz präsentierte und erklärte.
Auch an dieses freundliche Ehepaar hier nochmals ein herzli-
ches Dankeschön.

Den Büchern auf der Spur
Anlässlich des Welttages des Buches unternahmen die Viert-
klässler der Grundschule Hauptmannsgrün am Dienstag, dem 
14. Mai, eine Exkursion nach Reichenbach.
Nach einer Unterrichtsstunde in der Schule starteten wir mit 
dem Bus. Das erste Ziel war das ehemalige Laga-Gelände. Dort 
bekamen wir erstmal auf dem Spielplatz Zeit, um in Ruhe zu 
frühstücken. Anschließend wurde sich richtig ausgetobt. Da-
nach wanderten wir durch die Innenstadt zum Neuberinhaus. 
Als wir ankamen, empfing unser Betreuer Christian uns freund-
lich. Er führte mit uns eine interaktive Deutschstunde durch. 
Dabei erhielten wir Antworten auf Fragen wie „Woher stammt 
der Welttag des Buches?“ oder „Was hat der Welttag des Buches 
eigentlich mit dem Weltkulturerbe zu tun?“. In dieser spannen-
den Deutschstunde lernten wir die Geschichte von Büchern 
kennen, spielten ein lustiges Quiz und führten ein interessantes 
Nachgespräch durch. Im Anschluss daran liefen wir die weni-
gen Meter bis zur Buchhandlung. Dort erhielten alle Zeit, um 
in Büchern zu stöbern oder sich zurückzuziehen und in ihnen 
zu versinken. Zuletzt gab es für uns noch das diesjährige Buch 
„Mission Roboter“ mit in die Hand. Zum Schluss fuhren wir mit 
dem Bus wieder zurück in die Schule. Einige nutzten die Fahrt-
zeit bereits, um in ihren Büchern zu lesen.

Schulnachrichten

Erstklässler – Endlich einmal die GROSSEN
Am Montag, dem 15.04.24, schnupperten die zukünftigen 
ABC-Schützen das erste Mal Schulluft. Dazu wurden sie in die 
Grundschule Hauptmannsgrün eingeladen.
Nachdem die Kinder ihren Platz durch ein Namenskärtchen 
gefunden hatten, lernten sie gemeinsam mit ihren großen Pa-
ten der Klassen 1a und b in einer Deutsch- und Mathestunde.
Bei der Bearbeitung eines Frühlingsheftchens wurden die 
Kleinen in das jahrgangsübergreifende Lernen während einer 
Lernwerkstatt eingeführt und zeigten nach einer kurzen Er-
klärung ihr Können. Zunächst ging es darum, einer von ihrem 
stolzen Paten vorgelesenen kleinen Geschichte ganz genau 
zu lauschen. Auch Reimebilden, Schreibvorübungen durch 
Nachspuren und aufmerksame Bildbetrachtung waren zu ab-
solvieren. Dabei standen ihnen ihre zukünftigen Mitschüler 
als Experten gerne hilfreich zur Seite, während auch sie ähn-
liche, aber anspruchsvollere Aufgaben, die Lesen und Schrei-
ben erfordern, bearbeiteten.
In der Mathestunde ging es dann um Ziffern und Mengen. 
Hier unterstützte noch ein weiteres Klassenmitglied – Schul-
hund Oskar, der gemeinsam mit niedlichen Häschen im Stall 
auf dem Pausenhof das schulische Leben aller Kinder tierisch 
bereichert. Er zeigte mit seinem Frauchen Schulleiterin Undi-
ne Grimm, wieviel Spaß Lernen machen kann.
Nach dem schnell vergangenen Schnuppervormittag schätz-
ten alle Großen und Kleinen ein, dass sie gerne noch mehr Zeit 
miteinander verbracht hätten und sich auf den gemeinsamen 
Schulbesuch ab dem 05.08. sehr freuen.

Auf Schusters Rappen unterwegs
Am 14. Mai wanderten die erste und zweite Klasse der Grund-
schule Hauptmannsgrün durch den frühsommerlichen Heins-
dorfergrund.
Auf dem ruhig gelegenen Radweg durch den Ort ging es vor-
bei an blühenden Gärten und Wiesen bis zum Spielplatz beim 
Gemeindezentrum in Oberheinsdorf.
Hier teilten sich nach einem ausgiebigen Frühstück an der fri-
schen Luft die Klassen auf.
Die zweite Klasse war zu Besuch bei Frau Marion Dick und er-
fuhr vieles über die hiesige Kommunalpolitik. Unermüdlich 
beantwortete Frau Dick hierbei sämtliche Fragen der Kinder.
Auch aktuelle Vorhaben des Kindergemeinderates wurden 
von ihr vorgestellt. Frau Dick machte dabei den Kindern auch 
deutlich, wie wichtig für eine erfolgreiche Arbeit ein gutes 
Team, aufrichtige Gespräche und aktives Zuhören sind. Als 
Abschlussbotschaft gab sie dabei allen mit:  „Gebt aufeinan-
der Acht!“ Vielen Dank hierbei nochmal von den Lehrern und 
Kindern der Schule an die Gemeinde und vor allem an Frau 
Dick für den herzlichen Empfang.
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Ein großes Dankeschön geht an die Familie Seumel, die un-
serer Kita zwei überdachte Sitzbänke gesponsert haben. Die-
se machen es nun endlich möglich, dass wir mit den Kindern 
draußen bei schönem Wetter essen können.
Das zweite große Projekt fand dann am 31.05. in der Turnhalle 
der Grundschule in Hauptmannsgrün statt. Dort stellten die 
Kinder ihren Eltern und Großeltern das große Märchenpro-
gramm vor. Über mehrere Wochen übten sie fleißig in der Kita 
mit den Erziehern die verschiedenen Märchenlieder und die 
dazugehörigen Choreografien.
Nach der Aufführung gingen alle zurück in die Kita. Diese hat-
te sich nämlich in ein Märchenhaus mit verschiedenen The-
menräumen verwandelt.
Wir sagen Danke!

Vereinsnachrichten

Dorf-Club Hauptmannsgrün e.V.
20. April 2024
9:00 - 10:30 Uhr
Frühjahrsputz Teil 1: Naschwiese

Selbst ungemütlicher Schneeregen in den Morgenstunden 
des 20. April und frostige Temperaturen konnten die angemel-
deten großen und kleinen Helferinnen und Helfer nicht davon 
abhalten, die Pflanzaktion der Naschwiesen im Ortsteil Haupt-
mannsgrün wie geplant durchzuführen. Unterstützt durch den 
Bauhof, der den Pflanzen- und Werkzeugtransport sowie die 
Vorbereitung der bisherigen Grünflächen übernommen hat, 
zogen am Abzweig zum Buchenweg fünf Beerensträucher an 
ihren neuen Standort. Kinderbürgermeisterin Luise Junghänel 
und fünf weitere Kinder hatten beim Löcher graben, Pflanzen 
einsetzen und Rindenmulch verteilen, dem Wetter zu Trotz, 
sichtlich Freude. Ins bereits vorbereitete Hochbeet wurde fri-
sche Erde geschaufelt, die Erdbeerpflanzen danach liebevoll 
von Kinderhand verteilt, eingegraben und bewässert.

Helfend zur Hand gegangen sind Eltern und Anwohner, Bür-
germeisterin Marion Dick sowie einige Mitglieder des Ort-
schaftsrates und Dorf-Clubs Hauptmannsgrün.
Nach Abschluss der Arbeiten in der Siedlung ging es gemein-
sam an der Bushaltestelle in der Dorfmitte/ „alte Mühle“ weiter 
- dort wurden zwei Hagebutten eingesetzt.
Der Dorf-Club hat, als kleine Belohnung des Fleißes und zum 
Aufwärmen, eine abschließende Stärkung vorbereitet.

Nachrichten aus den Kindereinrichtungen

Neuigkeiten vom Kindergarten „Löwenzahn“ 
Hauptmannsgrün
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Neben den Hauptmannsgrüner Bürgern inklusive Ortschafts-
rat und dem Dorf-Club, konnte auch wieder auf Mitglieder der 
Chronical Moshers gezählt werden. Für jede helfende Hand 
ein großes Dankeschön - mit der gemeinsam erreichten Leis-
tung können wir sehr zufrieden sein!
Nach gut zwei Stunden Arbeitseinsatz wurde der Tag im be-
heizten Sportlerheim mit Rostern, Wiegebraten und Grillkäse 
ausklingen lassen. Die Semmeln sponserte die Bäckerei Zeid-
ler, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Un-
terstützung!
Erfrischende Getränke wie Bier, Bierbrause, Wasser und Gar-
tenlimo wurden uns in reichlicher Menge von Bad Bramba-
cher und Sternquell zur Verfügung gestellt.

Dem diesjährigen Aktionsauf-
ruf folgend, hat die Anmel-
dung zur Putz-Aktion jedoch 
noch einen weiteren „Neuzu-
gang“ im Dorf beschert: Der 
Dorf-Club Hauptmannsgrün 
hat einen robuste, geprüfte 
Spielplatz-Hängematte aus 
Holz und Kunststoff gewon-
nen. Sobald der richtige Auf-
stellort gefunden wurde, laden 
wir euch alle zu einer Einwei-
hung ein. Denn auch beim 
Feiern gilt: Gemeinsam gehts 
besser! :-)

Erste-Hilfe-Kurs am Hund im Allgemeinen  
Hundesportverein Heinsdorfergrund e. V.:  

Ein voller Erfolg
Der Allgemeine Hundesportverein Heinsdorfergrund e.V. or-
ganisierte am 27. April 2024 einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund, 
der sowohl theoretische als auch praktische Inhalte umfasste. 
Unter der Leitung von Tierärztin Anja Gutknecht erhielten die 
19 Teilnehmer wertvolle Einblicke und praktische Fähigkeiten, 
die im Notfall das Leben ihrer Vierbeiner retten können.
Der Kurs begann am frühen Vormittag in den Räumlichkeiten 
des Hundesportvereins. Anja Gutknecht, eine erfahrene Tier-
ärztin, führte die Teilnehmer zunächst in die theoretischen 
Grundlagen der Ersten Hilfe am Hund ein. Themen wie das 
Erkennen von Notfallsituationen, die Erstversorgung bei Ver-
letzungen und die richtige Handhabung in Schocksituationen 
wurden ausführlich besprochen. Besonders wichtig waren die 
Abschnitte über Hitzeschocks und Insektenstiche für den be-
vorstehenden Sommer, welche reges Interesse und viele Fra-
gen aufwarfen.
Nach einer kurzen Pause ging es in den praktischen Teil über. Hier 
konnten die Teilnehmer das zuvor Gelernte an Übungshunden 
anwenden. Anja Gutknecht demonstrierte verschiedene Tech-
niken, wie das Anlegen von Verbänden, das Messen von Puls 
und Temperatur sowie das Versorgen von Schnittwunden. Die 
Teilnehmer hatten die Möglichkeit, diese Techniken unter der 
fachkundigen Anleitung der Tierärztin selbst auszuprobieren. 
Dies förderte nicht nur das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, 
sondern auch ein besseres Verständnis für die Anatomie und die 
speziellen Bedürfnisse von Hunden in Notfallsituationen.
„Es ist beruhigend zu wissen, dass man im Ernstfall richtig re-
agieren kann“, meinte eine Teilnehmerin, die mit ihrem Hund 
regelmäßig an den Aktivitäten des Hundesportvereins teil-
nimmt. „Die praktischen Übungen waren besonders hilfreich 
und haben mir viel Sicherheit gegeben.“

Die Bank im Bushäuschen wurde, hochverdient, zum über-
dachten Picknickplatz, wo die knapp 20 Naschwiesen-Gärtne-
rinnen und -Gärtner bei dampfendem Kinderpunsch und Kaf-
fee, Muffins und Kuchen auf einen gelungenen Arbeitseinsatz 
anstoßen konnten.

Der Dorf-Club Hauptmannsgrün dankt für das Engagement 
des Kindergemeinderates sowie der freiwilligen Helfer und 
wünscht eine reiche Ernte!

25. April 2024
17:00 - 20:00 Uhr
Frühjahrputz Teil 2: Mühlteich & Denkmal

Getreu dem Aktionsaufruf von Bad Brambacher und Stern-
quell „Gemeinsam gehts besser“, wurde am 25. April bei küh-
len, aber beständigerem Wetter, der verschobenen Frühjahrs-
putz nachgeholt.
Gut 25 Kinder und Erwachsene haben sich mit Rechen, Schau-
feln und Schubkarre zusammengefunden. Der Mühlteich 
samt Bachlauf, sowie der umliegende Wald, wurden von ver-
schiedenstem Unrat befreit. Auch den Flächen am und ums 
Denkmal wurde sich gemeinschaftlich angenommen.
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Informationstafel zur Ortsgeschichte  
in Hauptmannsgrün

Auch wenn unser Dorf recht beschaulich erscheint, gibt es 
doch so manch Interessantes zur Ortsgeschichte bzw. zu ein-
zelnen Gebäuden zu berichten.
Um diese Geschichte auch für künftige Generationen zu be-
wahren, kam der Wunsch auf,
auch in Hauptmannsgrün an verschiedenen Objekten Infor-
mationstafeln zur Ortsgeschichte aufzustellen.

Pünktlich zu Pfingsten konnte unsere erste Infotafel an der 
Gaststätte „Zur Linde“ angebracht werden. Tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung gab es hierbei von Inhaberin Silke 
Schulze. Die Tafel zeigt kurz die Geschichte der Mühle und 
Gaststätte und ist somit für Einheimische und Besucher glei-
chermaßen informativ.

Finanziert durch den Dorf-Club Hauptmannsgrün sind bereits 
weitere Tafeln zu den ehemaligen Gaststätten von Haupt-
mannsgrün geplant. Dadurch soll es weitere interessante Ein-
blicke in die Vergangenheit unseres Dorfes geben.

Andreas Spiller
Gruppe Ortschronik Hauptmannsgrün

Heinsdorfer Tischtennis lädt zum Zuschauen und 
Mitmachen ein

Die Abteilung Tischtennis der Spielvereinigung Heinsdorfer-
grund 02 e. V. wird in diesem Sommer zwei große Veranstal-
tungen in der Sporthalle Unterheinsdorf durchführen. Am 
Wochenende 13./14. Juli wird der amtierende Deutsche Vi-
zemeister Steffen Mengel gemeinsam mit dem Waldkirchener 

Auch Anja Gutknecht zeigte sich zufrieden mit dem Engage-
ment der Teilnehmer: „Es ist erfreulich zu sehen, wie viel Inte-
resse und Motivation hier vorhanden ist. Jeder Hundehalter 
sollte die Grundlagen der Ersten Hilfe beherrschen, um im 
Notfall schnell und richtig handeln zu können.“
Der Erste-Hilfe-Kurs endete 
am Nachmittag mit einer of-
fenen Fragerunde, bei der die 
Teilnehmer die Gelegenheit 
hatten, individuelle Fragen zu 
stellen und spezifische Situ-
ationen zu besprechen. Der 
Allgemeine Hundesportverein 
Heinsdorfergrund e.V. plant 
bereits weitere ähnliche Ver-
anstaltungen, um das Wissen 
und die Sicherheit der Hunde-
besitzer zu fördern.
Insgesamt war der Erste-Hilfe-Kurs am Hund ein großer Erfolg 
und ein wichtiger Schritt, um die Gesundheit und das Wohlbe-
finden der geliebten Vierbeiner zu sichern.

Der richtige Klick!

online auf: wittich.de
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Kirchliche Nachrichten

Termine der Landeskirchlichen Gemeinschaft
Jahreslosung 2024: ALLES, WAS IHR TUT, GESCHEHE IN LIEBE.
1. Korinther 16,14
Bibelgesprächskreis: Dienstag, 02.07.2024, 19.30 Uhr

Dienstag, 30.07.2024, 19.30 Uhr
Frauenstunde: Dienstag, 16.07.2024, 19.30 Uhr
Sonderveranstaltungen in Reichenbach:
Sonntag, 21. Juli 2024, 10.00 Uhr: Bezirksgemeinschaftsstunde

Termine vom

Juni - August 2024 
Gottesdienste

30. Juni • 5. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst
7. Juli • 6. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Lengenfeld: Allianz-Gottesdienst zum Parkfest 

(Freilichtbühne) mit Posaunenchor
14. Juli • 7. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst mit Taufe
21. Juli • 8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Irfersgrün: Gottesdienst
28. Juli • 9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst mit Abendmahl
4. August • 10. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Irfersgrün: Gottesdienst
11. August • 11. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Waldkirchen: Gottesdienst
Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros und der Fried-
hofsverwaltung
08485 Waldkirchen, Hauptstraße 124, Tel. 037606 2533
Montag 15 - 18 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr
Mail: kg.waldkirchen_irfersgruen@evlks.de

Geburtstage

Kein Geburtstag auf der Welt
kommt noch mal zurück.

Deiner ist es, der heute zählt,
drum wünsch ich Dir Freude und Glück.

(Cornelia Sander)

Mögen kleine Augenblicke des Glücks Ihren Geburtstag zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen und das kommen-
de Jahr wunderbar gestalten. Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag, vor allem Gesundheit wünschen wir allen 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die in den Mona-
ten Juni und Juli Ihren Geburtstag feiern!
Marion Dick E. Hohmuth
Bürgermeisterin Vorstand Hauptmannsgrüner

Rentnerverein e.V.

Erik Schreyer ein Trainingslager für jedermann anbieten. Zu-
schauer sind natürlich herzlich willkommen.

Am 10. August findet das 19. Wolfgang-Licht-Gedenkturnier 
statt. In Erinnerung an unseren 2004 verstorbenen Sport-
freund Wolfgang werden wieder zahlreiche Dreiermannschaf-
ten, bestehend aus einer Dame und zwei Herren an den Start 
gehen. Beginn ist wie immer 9:30 Uhr und auch hier freuen 
sich die Mannschaften über zahlreiche Gäste.

Vorstandswahl Heimatverein Heinsdorfergrund e.V.
Der Heimatverein Heinsdorfergrund e.V. hat am 24.05.2024 ei-
nen neuen Vorstand gewählt. Die neue Vorsitzende ist Angelika 
Brandner, ihr zur Seite stehen Martina Schäfer als Stellvertre-
terin und Birgit Schäfer als Kassenwart sowie Andrea Domke, 
Christine Müller und Jürgen Bär im erweiterten Vorstand.
Wir danken unserer langjährigen Vorsitzenden Ramona Bär 
für ihre gute und engagierte Arbeit und wünschen ihr alles 
Gute und viel Gesundheit.
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Veranstaltungen
Juli
04.07. Dienst „AS-Notfalltraining/Kontrolle Wasserentn.“ 

FF Oberheinsdorf, ab 19.30 Uhr, Gerätehaus, Rei-
chenbacher Str. 178, Oberheinsdorf

11.07. Dienst „Dienst nach Anweisung“ FF Unterheins-
dorf ab 19.30 Uhr, Gerätehaus, Reichenbacher Str. 
15, Unterheinsdorf

13.07. Fußball-Summercup, Sportplatz im Kalten Feld, 
Unterheinsdorf

18.07. Dienst „Retten und Selbstretten“ FF Oberheins-
dorf ab 19.30 Uhr, Gerätehaus, Reichenbacher Str. 
178, Oberheinsdorf

21.07. Öffnung Rollbockschuppen von 14.00 – 17.00 Uhr, 
Am Bahndamm 10, Oberheinsdorf

24.07. Kinobus am Gemeindezentrum, Am Bahndamm 
12, Oberheinsdorf (17.00 Uhr Überraschungsfilm 
für Teenies, 21.00 Uhr Abendfilm für Erwachsene)

25.07. Dienst „Dienst nach Anweisung“ FF Unterheins-
dorf ab 19.30 Uhr, Gerätehaus, Reichenbacher Str. 
15, Unterheinsdorf

31.07. Dorf-Stammtisch Hauptmannsgrün ab 19.00 Uhr, 
Gasthof „Zur grünen Linde“, Irfersgrüner Straße 1, 
Hauptmannsgrün

August
01.08. Dienst „Kettensägenausbildung“ FF Oberheins-

dorf ab 19.30 Uhr, Gerätehaus, Reichenbacher Str. 
178, Oberheinsdorf

07.08. Versammlung Heimatverein Heinsorfergrund e.V. 
ab 18.30 Uhr, Gemeindeverwaltung, Reichenba-
cher Str. 173, Oberheinsdorf

08.08. Dienst „Übung technische Hilfeleistung“ FF 
Hauptmannsgrün, ab 19.00 Uhr, Gerätehaus, 
Hauptstraße 79, Hauptmannsgrün

09. - 11.08. Festwochenende 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Unterheinsdorf, im und am Gerätehaus, Reichen-
bacher Str. 15, Unterheinsdorf

11.08. Radweg- und Gemeindefest von 10.00 bis  
17.00 Uhr, 12 Stationen im gesamten Heinsdor-
fergrund

RAUMBACHBOTE
Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Heinsdorfergrund erscheint monatlich 
kostenlos für alle Ortsteile.
- Herausgeber, Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
   Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund
 Reichenbacher Straße 173, 08468 Heinsdorfergrund
 Telefon: 03765 12364, Fax: 03765 14824
  E-Mail: heinsdorfergrund@reichenbach-vogtland.de
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan,
 www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wahlwerbung 
und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/poli-
tische oder um Stimmen werbende Gruppierung/der Auftraggeber verantwortlich.

IMPRESSUM

Anzeige(n)

www.ferienpark-lenz.de
Plauer Seeblick 43 | 17213 Malchow

Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

URLAUBfür die ganze Familie

Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag
•	 im	Herzen	der	Mecklenburgischen	Seenplatte
•	 traumhafte	Ferienhäuser	für	2	bis	12	Personen
•	 alle	Unterkünfte	sind	hochwertig	gestaltet	und	ausgestattet
•	 weitläufiger	Strand	und	Spielplatz	für	die	Kleinen
•	 Shop	mit	Brötchenservice

FERIENPARK LENZ
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Ihr Hotel ist eingebettet in eine zauberhafte Hügellandschaft
im Erzgebirge. Die Talsperre Eibenstock liegt ca. 9 km und
das Zentrum von Zschorlau rund 5 km entfernt. Ihr Hotel
empfängt Sie mit Restaurant und Terrasse sowie Wellness-
bereich mit Hallenbad, Sauna, Fitnessbereich und Solarium.

Für Sie inklusive: 
  3 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension
 WillkommensgetränkWellnessbereich mit Hallenbad 

und SaunaNutzung des FitnessraumsWLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)u. v. m.

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

05.11. - 28.11.24 99 169 239
17.06. - 04.11.24 139 229 299
29.11. - 19.12.24 179 279 399
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht 

Ihr Hotel liegt zentral im Naturpark Thüringer Wald, am 
Rand des Kneipp-Kurorts Bad Tabarz mitten im Grünen. Es 
verfügt über ein Restaurant, Bar, zwei Terrassen, Fahrrad-
verleih, Aufzug sowie einen Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Saunen, Dampfbad, Fitnessraum und Wellnessanwendungen.

Für Sie inklusive: 
  3 / 5 ÜbernachtungenHalbpension Plus
 Nutzung des Wellnessbereichs* und Fitnessraums 

(lt. Hotelaushang)WLANHotelparkplatz (n. Verfügb.)
*Hallenbad wegen Revisionsarbeiten vom 08.07. - 15.07.24 geschlossen.

Termine & Preise in € / Person im DZ Komfort

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5

01.11. - 19.12.24 199 329

17.06. - 31.10.24 229 345

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht Kurtaxe: ca. 3,50 € p. P./Nacht

Ihr Hotel am Fuße des Hohen Bogens besteht aus zwei 
Gebäuden und verfügt über ein Restaurant, Bar, Biergarten, 
Spielplatz, KinderClub, Aufzug, E-Bike-Verleih sowie einen 
Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool und Solarien. 

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll InclusiveWLAN
Wellnessbereich mit Hallenbad u. WhirlpoolKinderClub 

DONINO (lt. Hotelaushang)Hotelparkplatz (n. V.)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

17.11. - 21.12.24 139 229 319
03.11. - 16.11.24 149 249 339
17.06. - 13.07.24,  09.09. - 26.10.24 169 269 369
14.07. - 08.09.24,  27.10. - 02.11.24,  
22.12. - 26.12.24 199 329 449

EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht Kurtaxe: ca. 3 € pro Person/Nacht

Erzgebirge   Landhotel Am Alten Zollhaus in Zschorlau  

Thüringer Wald   AKZENT Hotel „Am Burgholz“ in Bad Tabarz  

Bayerischer Wald   Hotel Klosterhof in Neukirchen beim Heiligen Blut  

4 Tage • Halbpension
ab €99,p. P.–

Reise-Code: 
amzs

4 Tage • Halbpension Plus
ab €199,p. P.–

Reise-Code: 
amta

4 Tage • All Inclusive
ab €139,p. P.–

Reise-Code: 
klne

Schloss Schwarzenberg

Beispiel Doppelzimmer Komfort

Beispiel Doppelzimmer

Wittich_Amtsblatt_2024-06-17_NO_Sachsen

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reise-
bestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen. Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Beratung & Buchung unter 0261- 29 35 19 618 Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Online buchen auf und in Ihrem Reisebüro
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mit Energie vor Ort.
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volksbank-zwickau.de

Ihr regionaler

Immobilienpartner Kauf, Verkauf 

und Finanzierung 

von Immobilien

Ihr Lieferant

für CO2-neutrale 

Brennstoffe

Holzpellets

Brennholz

Holzbriketts

Kaminholz

Anzündholz

Holzkohle

Zschöppelstraße 1 • 09487 Schlettau
Telefon: 03733 / 6 60 79 • Telefax: 03733 / 6 62 94

E-Mail: info@holzhof-neu-amerika.de • www.holzhof-neu-amerika.de

So viel ist das Zuhause wert      Anzeige

Wenn man Immobilienbesitzer spontan nach dem Wert ihres Zu-
hauses befragt, liegen sie mit ihrer Einschätzung häufig deutlich 
daneben. Ebenso schwer fällt es Kaufinteressenten ohne ent-
sprechende Fachkenntnisse Angebote fundiert zu beurteilen. Für 
mehr Transparenz sorgen digitale Plattformen. Selbst Eigentümer, 
die aktuell gar nicht an einen Verkauf denken, haben auf diese 
Weise den erzielbaren Preis im Blick - und können beispielsweise 
die Wertentwicklung über längere Zeiträume verfolgen.

Von Aalen bis Zwickau sind die adressgenauen Objektdaten 
und Schätzwerte zu mehr als 35 Millionen Wohnimmobilien in 
Deutschland online frei einsehbar. Algorithmen und künstliche 
Intelligenz ermöglichen diesen umfassenden Marktüberblick.
Mit solchen Plattformen soll mehr Dynamik im Immobilienmarkt 
entstehen und das Angebot an verfügbaren Objekten kontinuier-
lich vergrößert werden. 
Der digitale Marktplatz bietet ein hohes Maß an Flexibilität, denn 
auch aus einer unverbindlichen Anfrage kann eine konkrete 
Transaktion entstehen. Registrierte Eigentümer können diese 
Einschätzung weiter verfeinern, indem sie zusätzliche Informati-
onen und Daten zu ihrem Wohneigentum einfügen. djd
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Sofa kaputt? Reparaturen und Neubezüge 
in Stoff/Leder aller Marken! 

Telefon 0375/2704866 | www.inside-polster.com

————— Ihre Karl-Heinz Kuczka GmbH —————
Inh. Marcel Kuczka • Alte Grünauer Str. 5  

08134 Wildenfels / OT Schönau • ✆ 037603 / 2546
info@containerdienst-kuczka.de • www.containerdienst-kuczka.de

Ihr Containerdienst Kuczka in Wildenfels
Ach, das machen Sie auch?!
DAS SIND UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE, 
UM PERFEKT IN DEN FRÜHLING ZU STARTEN:

Anlieferung von Mutterboden, Kiese, 
Sande, Frostschutz, Fertigbeton

Außerdem sind wir sehr gerne Ihr zuverlässiger Partner, 
wenn es sich um die Entsorgung von Abfällen aller Art 
handelt.

Energie: Das sollten Anzeige 
Verbraucher jetzt wissen 
Die gestiegenen Preise für Strom und Gas stellen private Haus-
halte vor große Herausforderungen. Staatliche Entlastungen federn 
die Kostenentwicklung etwas ab, unter anderem in Form der 
Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden sowie mit den ge-
planten Preisbremsen für Strom und Gas im Jahr 2023. Zusätz-
lich kommt es aber vor allem auf das eigene Verhalten an. Da 
mit eher weiter steigenden Preisen zu rechnen ist, hilft jede ein-
gesparte Kilowattstunde. Unter www.eon.de etwa finden sich 
nützliche Tipps, wie sich mit vergleichsweise einfachen Ände-
rungen des eigenen Verhaltens viel bewirken lässt. djd 70064n

Foto: djdEONMalte-Braun

Sicher, komfortabel, langlebig Anzeige

Keine Frage: Türen sind Gestaltungselemente und haben – wie 
Fenster übrigens auch – großen Einfluss auf die Gebäudeoptik. 
Im Trend: dunkle Haustüren. Diese können sich unter intensiver 
Sonneneinstrahlung jedoch verziehen. Hier kommen Automatik-
Verriegelungen für leichtgängige Außentüren ins Spiel. Aufgrund 
einer ausgeklügelten Schwenkriegel-Duo-Technik wird dem 
thermisch bedingten Verziehen des Türblattes effektiv entgegen- 
gewirkt.
Die Tür verriegelt schon beim 
Zuziehen kraftvoll; zusätzliche 
Dichtigkeitselemente halten das 
Türblatt fest in seiner Position, 
sodass Witterungseinflüssen  
und Wärmeverlusten vorge-
beugt wird. Die automatische 
Mehrfachverriegelung sorgt 
nicht nur für Energieeffizienz, 
sondern ist auch sicher. 
Denn mit der komfortablen 
Technik lässt sich eine Einbruch-
hemmung bis RC2 erreichen – 
RC2 entspricht dem Schutz, den 
die Kriminalpolizei für Türen und 
Fenster empfiehlt. HLC

Foto: HLC/Winkhaus

Küchenstudio

moebel-heckel.de

Auerbach/
Beerheide

Talweg 4

KÜCHEN KÜCHEN 
ganz persönlich –ganz persönlich –
preiswert & gutpreiswert & gut
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CCA Autohaus Kirchberg 
Wir sind Ihr Partner fürs Auto!

Sie sind auf der Suche nach 
einem passenden Fahrzeug?

Ich unterstütze Sie gern!

Doreen Weller, Verkaufsberaterin

CCA Autohaus Kirchberg GmbH 
Auerbacher Straße 66

08107 Kirchberg 
post@cca-mobile.de

T. 037602 / 274890

BAU > JOB > HANDEL > GESUNDHEIT > FREIZEIT

de Fachleit
Vorsicht, Falschfahrer! Anzeige

„Bitte fahren Sie auf der äußeren rechten Spur, überholen Sie 
nicht und seien Sie vorsichtig.“ Wohl jeder kennt solche Warn-
durchsagen aus dem Verkehrsfunk. Tausende Meldungen zu 
Falschfahrern auf deutschen Autobahnen gab es laut ADAC 
letztes Jahr. Die häufigsten Ursachen sind ein falsches Auf-
fahren oder Wenden auf der Autobahn, abends und nachts 
ist das Risiko am größten. Neue Digitaldienste können 
dazu beitragen, Gefahren schneller zu erkennen und Fah-
rer auf dem betroffenen Streckenabschnitt zügig zu warnen.
Dazu reicht etwa bei der cloud-
basierten Falschfahrerwarnung 
von Bosch die anonymisierte 
Kommunikation der Fahrzeug-
position mit GPS-Daten über 
ein alltägliches Smartphone 
aus. Mehrere Navigations- oder 
Musik-Apps verwenden die 
Anwendung für eine sicherere  
Mobilität bereits, für den Auto-
fahrer selbst ent-stehen da-
durch weder Kosten noch zu-
sätzlicher Aufwand. 
Zudem ist die Anonymität aller 
Positionsdaten gewährleistet.
 djd 72263

Foto: djd/Robert Bosch/
visualpower – stock.adobe.com
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Telefon:  0155 10791969
www.bereikatzenpension.de

NEUERÖFFNUNG
in Rodewisch

MIT ENGAGEMENT 
UND HERZBLUT.

Wir sind da, egal wann 
und wo Sie uns brauchen.

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohendorfer Str. 1

AUERBACH
Göltzschtalstr. 36a

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1

Seriöse Bestatter unterstützen im Trauerfall  Anzeige

Der Tod eines nahen Angehörigen wird zumeist als Ausnahme-
zustand erlebt. In diesem Fall sucht man nach schneller profes-
sioneller Unterstützung.
In Deutschland kann praktisch jeder ein Gewerbe als Bestatter 
anmelden. Deshalb setzt der Bundesverband Deutscher Bestatter 
e. V. (BDB) auf Qualitätsstandards. Hierzu gehören Aus- und Fort-
bildungen zur Bestattungsfachkraft und zum Bestattermeister. 
Betriebe, die den Gütenachweis „Markenzeichen der Bestatter“ 
führen dürfen, haben ihre besondere fachliche und persönliche 
Qualifikation nachgewiesen und sind vom Handwerk geprüft.
Im Falle des Markenzeichens wird die Einhaltung der Qualitäts-
Verpflichtungen durch unabhängige Prüfer und regelmäßige interne 
Kontrollen verbürgt und gewährleistet.

Ganz ohne Provisionszahlungen gibt es die Online-Suche des BDB 
auf www.bestatter.de. Hier sind rund 85 % der in Deutschland täti-
gen Bestatter gelistet. Die meisten Menschen haben keine konkrete 
Preiserfahrung mit Bestattungen, daher ist Kosten-Transparenz so 
wichtig. Zu den Beerdigungskosten zählen nicht nur die klassischen 
Bestatter-Dienstleistungen, sondern auch Friedhofsgebühren, Kos-
ten für die Einäscherung, für ein Grabmal oder die Grabpflege.
Wenn Sie sich für ein Bestattungshaus entschieden haben, kann 
der Bestatter in einem Telefonat oder einem persönlichen Gespräch 
Ihre Bedürfnisse und Ihr Anliegen mit Ihnen und Ihrer Familie be-
sprechen. „Eine Nacht darüber zu schlafen“ oder Rücksprache mit 
anderen Angehörigen zu halten ist möglich, auch wenn oft im Hin-
blick auf Termine rasch entschieden werden muss. spp-o

Foto: Bundesverband Deutscher Bestatter/akz-o

Wenn Herrchen und Frauchen Anzeige 
Urlaub machen 
Für Halter, die ohne ihre Vierbeiner in den Urlaub aufbrechen, 
gibt es mehrere Möglichkeiten, ihre Lieblinge für die Dauer 
der Abwesenheit unterzubringen. Häufig freut sich jemand in  
Familie oder Bekanntenkreis über ein „Tier auf Zeit“. Besteht 
diese Option nicht, können Vierbeiner auch in einer Tierpension 
untergebracht werden. Eine weitere Alternative stellen professio-
nelle Hunde- oder Katzensitter dar, die die Tiere aufnehmen oder 
zu Hause nach ihnen schauen.
Haben Hundehalter eine spezielle Haftpflichtversicherung 
für ihre Vierbeiner, sollten sie vorab prüfen, ob diese auch bei 
Fremdhütern greift. „Privatpersonen wie Eltern oder Freunde 
sind meist im Versicherungsschutz einbezogen“, weiß Franzis-
ka Obert, Expertin der Agila Haustierversicherung. „Gewerbliche 
Unterbringungen müssen sich hingegen selbst versichern“, er-
läutert Obert weiter. 

Doch egal wo Besitzer ihre Lieblinge unterbringen, müssen 
sie einige Dinge beachten. „Grundsätzlich gilt, dass Halter die  
Betreuungspersonen über Futtergewohnheiten, bevorzugte Be-
schäftigung und Pflege informieren sollten“, rät Franziska Obert. 
Das ist besonders wichtig, wenn die Vierbeiner eine Allergie oder 
eine Erkrankung haben. 

Neben organisatorischen Fragen sollte auch die Chemie  
zwischen Zwei- und Vierbeinern stimmen. Planen Besitzer, ihre 
Lieblinge an einen Tiersitter oder in eine Pension zu geben, soll-
ten sie sich vorher über die Einrichtungen und die Personen  
informieren. Eine Besichtigung der Pension und Vorabtreffen 
mit den Sittern sind sinnvoll. Auch ein Probetag wird häufig  
angeboten und sollte vor erstmaligen Aufenthalten bei fremden  
Betreuungspersonen wahrgenommen werden. djd
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Obere Uferstraße 1 | 08228 Rodewisch | Telefon: 03744/ 33187
Viele Informationen dazu auch unter www.physiotherapie-wuensch.de

Physiotherapie
- kompetente Betreuung
- ein angenehmes Ambiente
- Behandlung mit viel Empathie

Fastenreisen (verschiedene Termine)
Sächsische Schweiz und Ostsee
- berufsbegleitendes Fasten am Wohnort
- Einzelfastenbegleitung

Neben meiner Physiotherapie in
Rodewisch ist das Fasten mit Reisen
noch meine Herzenssache.

Heike Wünsch
ärztl. geprüfte Fastenleiterin dfa

Tel.: 0173 3624045

Gemeinnütziges Schulungszentrum für Sozialwesen
Stauffenbergstr. 19 in Auerbach/V. Tel. 03744 182270

Auf der Suche nach einem Beruf mit Zukunft?
Ob Realschulabschluss, Abitur oder beruflicher Neustart - 
bei uns findest Du Deine Ausbildung im sozialen Bereich!

01.09.24  Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann

Die Ausbildung ist schulgeldfrei! Mehr Infos unter:

Fo
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www.sozialwesen-witt.de

Lust auf Welt
verbessern?

Werde bei uns

Pflegefachkraft!

Gemeinnütziges Schulungszentrum für Sozialwesen
Stauffenbergstr. 19 in Auerbach/V. Tel. 03744 182270

Auf der Suche nach einem Beruf mit Zukunft?
Bei uns findest Du Deine Ausbildung im sozialen Bereich!

05.08.24  Staatlich anerkannte*r 
	 			Heilerziehungspfleger*in

Die Ausbildung ist schulgeldfrei! Mehr Infos unter:
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www.sozialwesen-witt.de

Suchst Du auch
ein Abenteuer?

Werde bei uns

Heilerziehungspflege
r*in!
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Gesundheit
das höchste Gut!

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de
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Kontakt: telefonisch unter 0175-5831806 oder per
E-Mail an uwe.prenzel@wia-stadtmarketing.de

➡

➡
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sind gerne für Sie da!

Teresa Bunzel
Mobil: 0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de

Wolfgang Buttkus
Mobil: 0151 23425046
wolfgang.buttkus@
wittich-herzberg.de

Anja Pelz
Mobil: 0151 15570772
a.pelz@wittich-herzberg.de

Kathrin Viehweger
Mobil: 0151 21970848
kathrin.viehweger@
wittich-herzberg.de
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| Beilagen 
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Social Media ist wichtig  Anzeige

Soziale Netzwerke spielen in Bewerbungsprozessen eine wich-
tige Rolle. Selbst wenn Arbeitnehmer sich nicht aktiv auf Job-
suche befinden, sollten sie sich bewusst sein, dass (potenzielle) 
Arbeitgeber sie über Social Media finden können. Alle Informa-
tionen, die dort öffentlich zugänglich sind, können sich daher 
positiv oder negativ auf die Karriere auswirken. Mittlerweile ist 
es beispielsweise üblich, dass Personaler sich im Internet über 
Bewerber informieren – auch auf Social Media. Ebenso können 
unangemessene Äußerungen, Fotos & Co dem aktuellen Arbeit-
geber negativ auffallen und zu Konsequenzen führen. Arbeitneh-
mer sollten sich bewusst sein, dass alle Profile in sozialen Netz-
werken als Aushängeschild für den „Personal Brand“ dienen.

Lügen beim Gespräch? Anzeige

Etwas übertreiben und die Wahrheit ein wenig dehnen ist  
evolutionär bedingt, sagen Fachleute. Sie nennen diese Art des 
Lügens eine „Triebfeder der Intelligenz“. 
Warum? Weil die Menge an kreativer Energie, die in eine Lüge 
fließt, unglaublich hoch ist. Doch wie bei allem ist das Maß ent-
scheidend. 
Authentizität sichert das Vertrauen des Menschen, mit dem man 
interagiert. Und genau deshalb ist es nicht empfehlenswert zu 
lügen, wie klein die Lüge auch sein mag. „Faking“, wie es mittler- 
weile in Fachkreisen genannt wird, ist keine kleine Lüge. 
Dabei geht es darum, einem zukünftigen (potenziellen) Arbeit-
geber verdrehte oder sogar falsche Informationen zu geben.



deFachleit  Frühjahr 2024- Anzeigenteil -

BAU > JOB > HANDEL > GESUNDHEIT > FREIZEIT

de Fachleit

WIR SUCHEN DICH

SUCHST DU EINE NEUE BERUFLICHE 
HERAUSFORDERUNG ODER EINEN BERUFLICHEN 

NEUANFANG, DANN BIST DU BEI UNS  
GENAU RICHTIG, IN UNSEREM TEAM IM  

SERVICEBEREICH IN DER 

„TROLLSCHÄNKE“ .

OB ALS GELERNTE FACHKRAFT ODER  
QUEREINSTEIGER IN VOLLZEIT ODER TEILZEIT,  

AB SOFORT ODER NACH TERMINLICHER  
ABSPRACHE, DANN MELDE DICH BEI UNS  

UND BEWERBE DICH UNTER

Telefon: 03744/365588
Mail: marcogriessig@gmx.de

Handy/WhatsApp: 01722950940 | Post: Trollschänke  
Verlängerte Steinbruchstraße 29 | 08228 Rodewisch

WIR BIETEN
LEISTUNGSGERECHTE BEZAHLUNG
SONNTAGS/FEIERTAGS ZUSCHLAG

TANKGUTSCHEIN • ALTERSVERSORGUNG
FESTE FREIE TAGE, GUTES TEAM - TRINKGELD

D
EM

 A
LLT

AG ENTFLIEHEN  

WIR FREUEN UNS AUF DICH UND DEINE BEWERBUNG
www.troll-schaenke.de

Arbeitszeiten und Überstunden Anzeige

Tausende Arbeitsplätze in unterschiedlichsten Branchen sind 
aktuell unbesetzt. Für die Mitarbeiter in zahlreichen Unterneh-
men bedeutet das so manche Mehrbelastung, um die Arbeit 
überhaupt noch erledigt zu bekommen. Doch wie viel Extrastun-
den sind überhaupt erlaubt, welche Rechte haben die Beschäf-
tigten und wie steht es um den Freizeitausgleich für Mehrarbeit?
Den rechtlichen Rahmen, der unabhängig von der Branche gilt, 
gibt das Arbeitszeitgesetz vor. Demnach sollte die tägliche Ar-
beitszeit bis zu höchstens acht Stunden betragen, ein Aufschlag 
von zwei Stunden ist möglich – allerdings nur als Ausnahme. 
Eigene Regelungen gelten unter anderem für Bereitschafts-
dienste oder spezielle Branchen wie die Kranken- und Altenpflege 
sowie die Landwirtschaft. 
„Mitarbeiter haben Anspruch auf ausreichend lange Erholungs-
phasen. Alles, was über den regulären Arbeitstag hinausgeht, 
muss in einem überschaubaren Zeitraum ausgeglichen werden“, 
erläutern Experten. Der Haken daran: Die Abgeltung etwa in 
Freizeit oder mit Geld muss vertraglich geregelt sein, entweder 
in Form von Betriebsvereinbarungen oder im Arbeitsvertrag.
Eine weitere Vorgabe des Arbeitszeitgesetzes besagt, dass pro 
Woche nicht mehr als insgesamt 60 Arbeitsstunden zulässig 
sind. Wer Überstunden leistet, sollte sich dies direkt vom Chef 
oder dem Vorgesetzten schriftlich bestätigen lassen. 
Nur so lassen sich später finanzielle oder Freizeitansprüche gel-
tend machen. Weitere Informationen unter www.aub.de.  djd
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Unser Weißwein-Tipp
            für Genießer

VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1112734

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus Tritan® 
Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie 
links angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht. 

Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu 
Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG 60 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für 
Wein bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 113,46 nur €4990

ÜBER

50%
REDUZIERT!
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Aufgabenschwerpunkte Verkauf
✔ Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen 
✔ Verkauf crossmedialer Produkte
✔  Betreuung des bestehenden Kundenstammes 

sowie Neukundenakquise
✔ Beratung telefonisch oder vor Ort
✔ Angebotserstellung per E-Mail

Ihre Stärken
✔ flexibel, kommunikationsstark, ein Verkaufstalent
✔ hungrig nach Erfolg
✔ Auch als Quereinsteiger aus dem kaufmännischen  

Bereich können Sie sich bewerben.

Wir bieten
✔ selbstständiges Arbeiten in einer Festanstellung
✔  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
✔ Einarbeitung sowie Schulungen bei Bedarf
✔ technische Ausstattung von Arbeitsmitteln

Für alle Stellen suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit!

Aufgabenschwerpunkte Umbruch
✔ Layout von Text- und Anzeigenseiten
✔ Aufbereitung der Daten für den Druck

Aufgabenschwerpunkte Redaktion – Online
✔ Texterfassung in der browserbasierten Anwendung
✔ Aufbereitung dieser für die Weiterverarbeitung
✔ App-Support im Backend der App
✔  Kunden-Support: Erstschulungen und Hilfestellung 

bei Anwendungsproblemen

Ihre Stärken
✔  solide Computerkenntnisse
✔ freundliche Umgangsformen am Telefon
✔  idealerweise Berufserfahrung in der Medienbranche
✔ geübtes Auge für Rechtschreibung und Gestaltung
✔	teamfähig, flexibel einsetzbar und lernfähig
✔ gute kommunikative Kompetenzen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-herzberg.de

Stichwort „Bewerbung Verkauf“ 
Stichwort „Bewerbung Umbruch“ 
Stichwort „Bewerbung Redaktion – Online“
 
LINUS WITTICH Medien KG 
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster) 
www.wittich.de

Komm  
in unser  
Team

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir qualifizierte Mitarbeiter (m/w/d) für:

■	Verkauf (m/w/d)           ■	Umbruch (m/w/d)          ■	Redaktion – Online (m/w/d) 

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Hier finden Sie ...
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!

Die Frage nach Stärken  
und Schwächen Anzeige

Warum legen Personalverantwortliche so viel Wert auf diese 
Frage? Es gibt mehrere Gründe dafür. Sie gibt den Interviewern 
einen Einblick in die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion. 
Sie zeigt, ob der Befragte in der Lage ist, eigene Fähigkeiten 
und Begrenzungen zu erkennen und zu artikulieren. Dies ist  
wichtig, da es auf die Fähigkeit hindeutet, sich selbst zu führen, sich  
weiterzuentwickeln und effektiv in einem Team zu arbeiten.  
Zweitens gibt die Frage nach Stärken und Schwächen den  
Interviewern die Möglichkeit, zu beurteilen, ob Fähigkeiten 
und Charakter gut zur ausgeschriebenen Position und zur  
Unternehmenskultur passen. Wenn zum Beispiel  
Teamarbeit und Kommunikation für die Rolle entscheidend sind 
und der Befragte diese als seine Stärken angibt, dann ist das ein  
gutes Zeichen, dass der Befragte gut in das Team passen  
könnte. Bei der Art und Weise, wie der Befragte antwortet, lässt 
sich erkennen, wie ehrlich und authentisch der Befragte ist. Wer nur  
Stärken auflistet und keine Schwächen, könnte bei  
Interviewern den Eindruck hinterlassen, dass der Befragte  
entweder nicht selbstreflektierend genug ist, um seine Schwächen 
zu erkennen, oder dass der Befragte nicht ehrlich genug ist, um sie  
zuzugeben. Andererseits, wer Schwächen angibt und dabei 
zeigt, dass der Befragte aktiv daran arbeitet, sie zu überwinden, 
kann das die Glaubwürdigkeit und Reife unterstreichen.
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Zwickauer Straße 115 · 08468 Reichenbach
Tel. 03765 13228

www.reichenbach-bestattung.de

Reichenbach
Kommunales Bestattungswesen

Hilfe in schweren Stunden
© Pixelio/Thomas Max Müller

Wege der Trauerbewältigung Anzeige

Früher waren Krankheit, Sterben und Tod in der Großfamilie 
unter einem Dach vereint, genauso wie Romanze, Heirat und 
Geburt. Heute haben viele Menschen nie lernen und auch nie er-
fahren können, was Sterben und Tod bedeuten und wie sie von 
einem geliebten Menschen Abschied nehmen und richtig trau-
ern können. Möglichkeiten der Trauerbewältigung können sein:
Geben Sie sich Zeit, um die Trauer- oder Abschiedsfeier per-
sönlich zu gestalten. Selbst wenn keine große Trauergemeinde 
zusammenkommen wird.
In einem Tage- oder Trauerbuch können Sie Ihre persönlichen 
Gedanken und Gefühle festhalten und Klarheit bekommen. Auch 
können Sie Briefe an Freunde und Angehörige schreiben, um Er-
lebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen. Es ist eine gut-
tuende, langsame Kommunikation in der sonst so schnellen Zeit.
Früher war es üblich, regelmäßig das Grab zu besuchen. 
Wenn das nicht möglich ist, hilft es vielleicht, zum Gedenken 
eine Kerze anzuzünden oder an einen vertrauten Ort zu gehen.
Nehmen Sie Abschied von alten Gegenständen, wenn das für 
Sie möglich ist. Vielleicht wandern sie erst einmal in eine Kiste, 
später in den Keller – Abschied braucht nun einmal Zeit. spp-o

Foto: Deutsche Friedhofsgesellschaft/akz-o

Zurück in der Natur und  
ganz ohne Grabpflege Anzeige

War vor nicht allzu langer Zeit die Erdbestattung die am häufigs-
ten gewähle Bestattungsart, hält sich seit einigen Jahren parallel 
dazu der Trend zur Urnenbestattung in der Natur.
Und das hat einen Grund: Vor allem die ältere Generation möch-
te die doch recht umfangreiche Grabpflege den Hinterbliebenen 
nicht aufbürden. Bei einer Urnenbestattung würde das entfallen. 
Hier müssen keine Blumen gepflanzt und gepflegt, kein Laub 
entfernt und keine Erde gelockert werden. Dabei ist es nicht nur 
die Zeit, sondern auch die Belastung, die ausschlaggebend ist. 
Gerade letztere wird im Alter nicht leichter. Eine Urnenbestat-
tung ist für viele allerdings nicht persönlich genug. Aus diesem 
Grund freunden sich immer mehr mit der Naturbestattung an. 
Dies ist in Bestattungswäldern möglich. Dort wird die Asche 
des Verstorbenen unter einem Baum beigesetzt. Dieser kann als 
Gemeinschaftsbaum deklariert sein oder man kann sich einen 
Familienbaum auswählen. Danach richten sich dann auch die 
Preise. Grabpflege ist hier nicht nötig, denn das übernimmt die 
Natur. Wie man sich Naturbestattungen vorstellen kann, wie Ze-
remonien stattfinden und wie man die Gräber auswählt, erfährt 
man beim örtlichen Bestatter. iPr
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q Sprach-,   q Sprech-,

q Stimm-,  q Schlucktherapie

neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan

– staatlich anerkannt –

Dammsteinstraße 16
08468 Reichenbach/i. V.

Tel. 0 37 65 / 61 28 61

Mo. - Fr.  10.00 bis 16.30 Uhr
Sa.        09.00 bis 12.00 Uhr

Ganz schön renoviert.

 0 60 60 - 828 28 28
  info@renke-bresselman

Türen. Küchen. Treppen. Fenster. 
Wir verschönern Dein Zuhause!

umweltschonend 

zuverlässig

kompetent 

nachhaltig

bequem 

lokal

Fenster und Haustür aus einem Guss.

Meine Treppe, wieder 
sicher und schön.

PORTAS-Fachbetrieb  
Neumann

P & P Renovierungsspezialist
Vogtland GmbH

Mylauer Straße 18  
08491 Netzschkau
 0 37 65 / 3 41 58

 www.neumann.portas.de

umweltschonend
zuverlässig  kompetent

nachhaltig    bequem  lokal

Türen. Küchen.  
Treppen. Fenster.  

Wir verschönern dein Zuhause!

IHR FACHMANN
vor Ort

Der Garten – Spielplatz für Kinder Anzeige

Wo können Kinder am sichersten toben und spielen? Im heimi-
schen Garten. Er wird zum Abenteuerspielplatz mit versteckten 
Ecken für geheime Treffen unter Freunden oder vielleicht mit ei-
genem Baumhaus zum Träumen oder Lesen.
Familien, die ihren eigenen Garten planen, haben am besten 
die Bedürfnisse des Nachwuchses von Anfang an mit im Blick. 
Kleine Hecken, einzelne Büsche oder Spaliergitter bieten ge-
mütliche Nischen zum Verstecken. Bäume können so gepflanzt 
werden, dass zwischen ihnen später eine Hängematte Platz hat.
Sobald die Sonne im Sommer ihre ersten Strahlen schickt, 
schleicht sich der Nachwuchs gerne in den Garten. So wird je-
der Tag zum Urlaubstag. Vielleicht gibt es sogar eigene Ecken, 
in denen Salat oder Blumen gezogen werden. Was für ein Stolz, 
wenn endlich geerntet oder gepflückt werden darf.
Wichtig sind für Gartenbesitzer mit Kindern ungiftige Sträu-
cher und Bäume. Der duftende Lebkuchenbaum, Spiraea oder 
Weiden zählen zum Beispiel dazu. Wer seinen Traumgarten 
plant, findet in den Baumschulen vor Ort fachkundige Berater  
(www.gruen-ist-leben.de). Sie wissen, was wann blüht und si-
cher für kleine Besucher ist. spp-o

Wie Fenster das Haus Anzeige

noch schöner machen
Kunststofffenster sind heute längst nicht mehr nur in Grau, 
Schwarz oder Weiß gehalten. Ganz im Gegenteil – die Möglich-
keiten zur Farbgestaltung gerade bei PVC-Fenstern sind sehr 
vielfältig. Ob dezent, knallig bunt oder mit täuschend echtem 
Holzlook und Holzhaptik: Bauherren können bei solchen Fens-
tern aus allen RAL-Farben und verschiedenen Optiken wäh-
len. Das vielfältig einsetzbare Material wird lackiert oder foliert, 
auch Vorsatzschalen aus Aluminium oder diverse Holzoptiken 
sind beliebt. Die vielen unterschiedlichen Dekore der Rehau-
Linie Kaleido Color beispielsweise sind fest und dauerhaft 
mit dem Profil verbunden. Verbraucher finden Beispiele unter 
fenster.rehau.de/fensterdesign. PVC-Fenster sind pflegeleicht, 
ein jährlicher Nachstrich ist beispielsweise nicht nötig. djd 69756

BAUEN > WOHNEN > PLANEN

Wegweiser zum Fachmann …
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Ein großes 

Dankeschön

an alle Gäste, Freunde und Nachbarn
anlässlich unserer 

GOLDENEN HOCHZEIT 

am 04.05.2024 für die vielen Glückwünsche
und Geschenke!

Wir feierten in der „Bauernstube“ 
in Oberheinsdorf ein frohes und würdiges Fest!

Eva-Maria und 
Werner Georgi

Heinsdorfergrund – OT Unterheinsdorf

Ihr Medienberater vor Ort

Wolfgang Buttkus

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0151 23425046
wolfgang.buttkus@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Familien leben

Festwerbung

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN Ihre Festwerbung zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €   

Bauzaunbanner 340 cm x 173 cm 
eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane (winddurchlässig), mit Ösen

1 Stück     56,31 €        bei 5 Stück  46,45 €/Stück


